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E-Scooter - Unser Ratgeber
Bevor es auf die Straße geht

Wo darf ich fahren?

✔ Mindestalter 14 Jahre

✔  Der E-Scooter darf nicht   
schneller als 20km/h fahren

✔ Eine gültige Betriebserlaubnis
& Versicherungsnachweis

• Einen E-Scooter darf man nur
auf Radwegen und Radschutzstreifen 
fahren. Ansonsten muss die 
Fahrbahn genutzt werden. 

• Das Fahren auf Gehwegen und in 
Fußgängerzonen ist nicht erlaubt, es 
sei denn, die Benutzung wird durch das 
neue Verkehrszeichen „EKF frei“ 
(siehe links) gestattet. 

Betriebserlaubnis

sei denn, die Benutzung wird durch das 

(siehe links) 



• Einen E-Scooter darf man nur
auf Radwegen und Radschutzstrei-
fen fahren. Ansonsten muss die 
Fahrbahn genutzt werden. 

• Das Fahren auf Gehwegen ist nicht 
erlaubt, es sei denn, die Benutzung 
wird durch das neue Verkehrszeichen 
„EKF frei“(siehe links) gestattet. 
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Was muss ich beachten?

• Es dürfen weder andere Personen noch 
Gegenstände auf dem Trittbrett mitgenom-
men werden. 

• Hände weg vom Smartphone!

•Für Führerschein-Neulinge gilt auch hier die 
Null-Promille-Grenze. 

• Für alle Anderen gelten die 
üblichen Promillegrenzen.
❗ 0,5 bis 1,09 Promille = Ordnungswidrigkeit
❗ 0,3 Promille + au� älliges Fahrverhalten = Straftat
❗ Mehr als 1,1 Promille = Straftat

Wer Alkohol trinkt und auf einen 
E-Scooter steigt, riskiert seinen 
Auto- oder Motorradführerschein!

 Wir empfehlen auf jeden Fall einen Helm zu 
tragen. Er kann vor schweren Verletzungen bei 

einem Sturz schützen!
Fahrt vorsichtig und nehmt gegenseitig 

Rücksicht.


